
 

  

S 12 R 575/20

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Rentenanpassung
Leitsätze Bei der Rentenanpassungsmitteilung

handelt es sich zwar um einen
Verwaltungsakt, doch beschränkt sich
dieser inhaltlich lediglich auf die
wertmäßige Fortschreibung bereits
zuerkannter Rentenrechte.

Normenkette SGB VI § 65
SGB VI § 68
SGB VI § 69

1. Instanz

Aktenzeichen S 12 R 575/20
Datum 26.11.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 19 R 25/21
Datum 23.02.2022

3. Instanz

Datum -

Â 

I. Â Â  Â Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts WÃ¼rzburg
vom 26.11.2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

II. Â Â  Â AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

III. Â Â  Â Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d :

Streitig ist zwischen den Beteiligten, ob der KlÃ¤ger Anspruch auf eine hÃ¶here
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Regelaltersrente hat. Angefochten ist der Anpassungsbescheid im Rahmen der
Rentenanpassung zum 01.07.2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
06.08.2020.

Der am 23.09.1940 geborene KlÃ¤ger bezieht seit dem 01.10.2005 von der
Beklagten eine Regelaltersrente. Mit Bescheid von Juli 2020 teilte die Beklagte dem
KlÃ¤ger mit, dass die Leistungen ab dem 01.07.2020 angehoben wÃ¼rden. Der
KlÃ¤ger erhalte eine monatliche Rente in HÃ¶he von 675,79 â�¬ zuzÃ¼glich eines
Zuschusses zur freiwilligen Krankenversicherung in HÃ¶he von 53,05 â�¬, mithin
insgesamt als laufende Zahlung 728,84 â�¬ (gegenÃ¼ber einem bisherigen
Zahlbetrag von 704,54 â�¬ monatlich).

Hiergegen legte der KlÃ¤ger am 31.07.2020 Widerspruch ein und beantragte, die
â��Renten-Leistung an das derzeitige Lebenshaltungsniveau anzupassen. Beeidigte
EU Volksvertreter Kohorten haben wissentlich wahrheitswidrig behauptet, dass Euro-
Zonen (EZ) BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger keinen Nachteil im Rahmen Umstellung Vor-
Euro-WÃ¤hrungen in EZ-EinheitswÃ¤hrung â��EUROâ�� befÃ¼rchten mÃ¼ssen!
Wissens, dass die EinfÃ¼hrung des EURO, zu dem 1. Januar 2002, EU-
LÃ¤nderwÃ¤hrungen mit Wert Verluste i. H. v. -48,87 â�� vom Hundert
beschwertâ��.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 06.08.2020 als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Die Rentenanpassung zum 01.07. eines jeden Jahres sei
zum 01.07.2020 nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgt. Sie sei nicht zu
beanstanden.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 09.09.2020 Klage zum Sozialgericht WÃ¼rzburg (SG)
erhoben. Angegeben war:

â��In Sachen die Rente reicht nicht,
wird hiermit Folgenbeseitigungsklage
gegenÃ¼ber
DRV Bund erhoben.â��

Es werde beantragt zu erkennen, dass Rentenleistungen in den vorigen Stand gleich
vor dem 01. Januar 2002 versetzt wÃ¼rden. Die Umstellung auf den Euro im Jahr
2002 habe zu einem Wertverlust von 48,87 % gefÃ¼hrt. Auf die weitere
BegrÃ¼ndung des Schreibens vom 03.09.2020 sowie auf die weiteren Schreiben
des KlÃ¤gers vom 18.10.2020 und vom 05.11.2020 wird verwiesen.

Am 25.11.2020 erklÃ¤rten die Beteiligten im Rahmen des ErÃ¶rterungstermins ihr
EinverstÃ¤ndnis mit einer Entscheidung durch Gerichtsbescheid.

Das SG hat sodann mit Gerichtsbescheid vom 26.11.2020 die Klage als
unbegrÃ¼ndet abgewiesen. Streitig sei die RechtmÃ¤Ã�igkeit der
Rentenanpassung zum 01.07.2020. Der Bescheid der Beklagten vom 01.07.2020 in
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 06.08.2020 sei rechtmÃ¤Ã�ig und verletze
den KlÃ¤ger nicht in seinen Rechten. Ein Anspruch des KlÃ¤gers auf eine weitere
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ErhÃ¶hung des Rentenzahlbetrages gegenÃ¼ber dem Betrag, den ihm die Beklagte
bereits zugesprochen habe sowie eine Berechnung der Rente auf Basis des Wertes
der D-Mark vor der Umstellung auf den Euro, sei nicht gegeben. Der KlÃ¤ger sei
durch den Rentenanpassungsbescheid nicht beschwert im Sinne des Â§ 54 Abs 2
Satz 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG). Dieser sehe eine monatliche ErhÃ¶hung seiner
Altersrente um 22,53 â�¬ ab dem 01.07.2020 vor. Es kÃ¶nne dabei dahingestellt
bleiben, ob dem KlÃ¤ger bereits die formelle Beschwer abzusprechen und die Klage
damit als unzulÃ¤ssig einzustufen sei. Jedenfalls sei die Klage unbegrÃ¼ndet, weil
der KlÃ¤ger durch die Rentenanpassung nicht belastet und in seinen Rechten
betroffen werde. Wie der KlÃ¤ger im Rahmen der AnhÃ¶rung im ErÃ¶rterungstermin
deutlich gemacht habe, rÃ¼ge er nicht die Berechnungsweise seiner Rente,
sondern er richte sich ausschlieÃ�lich gegen die ab dem 01.01.2002
vorgenommene Umstellungen der WÃ¤hrung von DM auf Euro und den damals
festgelegten Umrechnungskurs. FÃ¼r den geltend gemachten Anspruch des
KlÃ¤gers auf eine Altersrente auf Basis des Wertes, den die DM vor der Euro-
Umstellung ab dem 01.01.2002 gehabt hÃ¤tte, existiere keine Rechtsgrundlage.
Auch habe der KlÃ¤ger erst ab Oktober 2005 die Voraussetzungen fÃ¼r die
GewÃ¤hrung einer Regelaltersrente erfÃ¼llt. Die dem KlÃ¤ger gewÃ¤hrte
Rentenanpassung zum 01.07.2020 sei nach dem anzuwendenden einfachen Recht,
insbesondere nach dem Sechsten Buch Sozialgesetz buch (SGB VI) in Euro
entsprechend der fÃ¼r den KlÃ¤ger ermittelten Entgeltpunkte festgestellt worden.
Rechtsfehler bei der Ermittlung des Rentenzahlbetrages wÃ¼rden weder konkret
vom KlÃ¤ger aufgezeigt, noch seien solche anderweitig erkennbar. Dies
berÃ¼cksichtigend scheide eine gerichtliche Ã�berprÃ¼fung der
WÃ¤hrungsumstellung von DM auf Euro aus, weil die Rentenanpassung zum
01.07.2020 hierzu keine Regelung treffe. Im Ã�brigen werde auf die
AusfÃ¼hrungen des Widerspruchsbescheides vom 06.08.2020 Bezug genommen.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 28.12.2020 beim SG Berufung eingelegt, die am
15.01.2021 an das Bayer. Landessozialgericht weitergeleitet wurde. Der KlÃ¤ger hat
im Wesentlichen seinen Vortrag aus dem sozialgerichtlichen Verfahren wiederholt.

Der KlÃ¤ger beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom 26.11.2020 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 01.07.2020 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
06.08.2020 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, ihm in Hinblick auf die
Differenz von 51,13 Prozent auf 100 Prozent eine hÃ¶here Rente ab Rentenbeginn
zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom
26.11.2020 zurÃ¼ckzuweisen.

BezÃ¼glich der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die beigezogenen
Rentenakten der Beklagten sowie die Gerichtsakten erster und zweiter Instanz
verwiesen.
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E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e :

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 144, 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -).

Sie ist jedoch nicht begrÃ¼ndet. Das SG hat zu Recht mit Gerichtsbescheid vom
26.11.2020 die Klage gegen die Rentenanpassungsmitteilung zum 01.07.2020 in
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 06.08.2020 als unbegrÃ¼ndet
abgewiesen. Dies ist rechtlich nicht zu beanstanden.

Der Regelungsgehalt einer Rentenanpassungsmitteilung ist nach stÃ¤ndiger
Rechtsprechung (BSG, Urteil vom 23.03.1999 â�� B 4 RA 41/98 R; BSG, Urteil vom
20.12.2007 â�� B 4 RA 9/05 R; LSG Hessen, Beschluss vom 07.11.2016 â�� L 5 R
84/16; LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom 30.01.2018 â�� L 9 R 843/16; Bayer.
Landessozialgericht, Urteil vom 05.05.2021 â�� L 19 R 647/20) und herrschender
Meinung in der Literatur (vgl. u. a. KÃ¶rner, in: Kasseler Kommentar zur
Sozialversicherung, Loseblatt, Stand September 2021, Â§ 68 SGB VI, Rdnrn 5 â�� 9
m. w. N.) auf die Umsetzung der jÃ¤hrlich vorzunehmenden Rentenanpassung
durch Aktualisierung des Rentenwertes beschrÃ¤nkt. Die bereits festgestellten und
vom RentenversicherungstrÃ¤ger in einem bestandskrÃ¤ftigen Rentenbescheid
anerkannten Versicherungszeiten und der Rentenanwartschaften (Entgeltpunkte)
bleiben von dieser Anpassung unberÃ¼hrt, d. h. insoweit trifft die Rentenanpassung
als Verwaltungsakt im Sinne des Â§ 31 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)
keine inhaltliche Entscheidung.

Mangels weitergehendem Regelungsgehalts einer Rentenanpassung als die
Aktualisierung des aktuellen Rentenwertes kann sich eine Anfechtung dieser
Rentenanpassung nur auf den beschrÃ¤nkten Regelungsgehalt dieses
Verwaltungsaktes beziehen.

Soweit sich der KlÃ¤ger auf die Rentenanpassungsmitteilung in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 06.08.2020 bezieht, ist ein Fehler in der Umsetzung
der Rentenanpassung bei der Regelaltersrente des KlÃ¤gers nicht festzustellen. Die
rechtlichen Vorschriften sind richtig umgesetzt worden. Anhaltspunkte fÃ¼r einen
VerstoÃ� der relevanten Regelungen des SGB VI gegen hÃ¶herrangiges Recht
liegen nicht vor. Es liegt auch kein BegrÃ¼ndungsmangel im Sinne des Â§ 35 SGB X
vor.

Soweit der KlÃ¤ger geltend macht, dass durch die Euro-Umstellung im Jahr 2002 ein
Wertverlust der Rente um 48,87 % eingetreten sei und ihm deshalb eine hÃ¶here
Regelaltersrente zuerkannt werden mÃ¼sse, ist dies im Rahmen des hiesigen
Streitgegenstandes Ã¼ber die jÃ¤hrliche Rentenanpassung nicht zu prÃ¼fen und
vom Senat deshalb auch nicht zu entscheiden. Die von ihm zum SG erhobene,
hierauf gerichtete Klage wÃ¤re deshalb bereits als unzulÃ¤ssig abzuweisen
gewesen.

Soweit der KlÃ¤ger geltend macht, dass ihm der monatliche Rentenbetrag nicht zur
Bestreitung seines Lebensunterhaltes ausreiche, mÃ¼sste er sich auf die
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Leistungen zur Grundsicherung im Alter nach den Vorschriften des ZwÃ¶lften
Buches Sozialgesetzbuch â�� SGB XII â�� verweisen lassen. Ob und inwieweit nach
diesen Vorschriften ein Leistungsanspruch bestehen kÃ¶nnte, ist hier ebenfalls nicht
streitgegenstÃ¤ndlich und deshalb vom Senat auch nicht zu entscheiden.

Der Senat sieht gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 2 SGG von einer weiteren BegrÃ¼ndung
seiner Entscheidung ab und verweist in vollem Umfang auf die
EntscheidungsgrÃ¼nde im Gerichtsbescheid des SG vom 26.11.2020.

Nach alledem war die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
WÃ¼rzburg als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGG zuzulassen, liegen
nicht vor.

Â 

Erstellt am: 01.06.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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